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§ § 34 Abs. 1 S. 1 BeamtStG:
„Beamtinnen und Beamte haben sich 

mit vollem persönlichem Einsatz ihrem 
Beruf zu widmen.“
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Voller persönlicher Einsatz und seine einzelnen 
Elemente

Pflicht zur 
Dienstleis-

tung
Pflicht zur 
Mehrarbeit

Gesunder-
haltung

Streikver-
bot
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Voller persönliche Einsatz

 Es wird von den Beamten ein gesteigerter Einsatz unter 
Zurückstellung anderer Interessen gefordert wird (Begründung des 
Regierungsentwurfs, BR-Drs. 780/06, 64).

 Hierdurch wird die Dienstpflicht begründet, wobei der Beamte 
 seine gesamten geistigen und körperlichen Kräfte für den Dienstherrn 

einzusetzen und den ihm möglichen optimalen dienstlichen Einsatz zu 
erbringen hat. 

 verpflichtet ist, sich mit allen Fähigkeiten und Kräften voll für die ihm 
übertragenen dienstlichen Aufgaben einzusetzen. 

 Dieser beinhaltet die Pflicht zu kompensationsloser Mehrarbeit.
 Enthält eine Gesunderhaltungspflicht, also eine Pflicht sich gesund 

zu erhalten und die Gesundheit möglichst schnell wieder herzustellen.

Was gilt?

„Der Beamtendienst ist ein Lebensberuf und verlangt daher von seinem Inhaber 
bestmögliche Erledigung seiner Aufgaben sowie ein Bemühen um eine ständige 
Verbesserung der Aufgabenerfüllung.“ (Werres in BeckOK Beamtenrecht Bund, 

Brinktrine/Schollendorf, § 34 BeamtStG, Rn. 10).
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?Haben Beamtinnen und Beamte in einer Pandemie 
besondere Verpflichtungen – eine kritische 
Untersuchung

5

Le
se

fas
su

ng



Was heißt 
das 
angewendet 
auf den 
Schulbetrieb 
in Corona-
Zeiten?
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Voller persönlicher Einsatz – Fragen in der Pandemie

1. Anwesenheit - Präsenzverpflichtung für Lehrkräfte
2. Qualitative Anforderungen an die Dienstleistung
 Bereitstellen von Lehrmaterial während des Distanzunterrichts
 Kontaktaufnahme zu SuS und deren Eltern während Distanzphasen
 Besondere Unterstützungsangebote für SuS durch Lehrkräfte
 Selbstgesteuertes Erlernen und Anwenden von digitalen Ressourcen durch die 

Lehrkräfte
 Beaufsichtigung, Durchführung und Anleitung von Hygienemaßnahmen

3. Pflicht zur Mehrarbeit
 Besondere Anforderungen im Wechselunterricht – „Doppelschicht“
 Samstagsunterricht
 Unterricht in den Ferien

4. Gesunderhaltungspflicht
 Maskentragungspflicht
 Testpflicht
 Impfpflicht
 Reiseverbote

Was können SuS und Eltern sowie der Dienstherr verlangen?
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Wechselwirkungen

Voller persönlicher 
Einsatz von 
Lehrkräften

Recht auf Bildung 
der Kinder

Fürsorgepflicht 
des Dienstherrn
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„
„Lehrerinnen und Lehrer unterrichten, 

erziehen, beraten, beurteilen, beaufsichtigen 
und betreuen Schülerinnen und Schüler in 
eigener Verantwortung im Rahmen der 
Bildungs- und Erziehungsziele. Sie sind 
verpflichtet, sich zur Erhaltung und weiteren 
Entwicklung ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten 
selbst fortzubilden und an dienstlichen 
Fortbildungsmaßnahmen auch in der 
unterrichtsfreien Zeit teilzunehmen (§§ 2, 57 
SchulG NRW). Der Beamte hat seine 
Aufgaben zum Wohl der Allgemeinheit zu 
führen, sodass verbeamtete Lehrkräfte in 
besonderem Maße Verantwortung für die 
Aufrechterhaltung des Schulbetriebs 
haben und ihrer Kernaufgabe der 
Unterrichtserteilung in Präsenz 
nachkommen. 9
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„
„

Die in § 45 BeamtStG generalklauselartig 
ausgestaltete Fürsorgepflicht ist eine 
Obliegenheit des Dienstherrn, die ihn 
verpflichtet, den Beamten und seine Familie 
umfassend zu schützen und Sorge für ihn zu 
treffen. Dieser hat möglichst alle Handlungen 
zu unterlassen, die dem Beamten schädigen 
könnten.
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„
„

Das Recht auf Bildung [Erg. der Vortr. i. S. v. 
Art. 8 Abs. 1 S. 1 LV NRW] bedeutet, dass 
der Staat „ein Schulsystem zu gewährleisten 
hat, das allen jungen Bürgern gemäß ihren 
Fähigkeiten, die dem heutigen 
gesellschaftlichen Leben entsprechenden 
Bildungsmöglichkeiten eröffnet“ (BVerfGE 34, 
165, 182 – Hessische Förderstufe). 
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Präsenzpflicht
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Präsenzpflicht für Lehrkräfte ohne Vorerkrankung

Wann liegt im Einzelfall ein solcher Fall der Unzumutbarkeit vor?

Können Lehrkräfte aus Angst vor Ansteckung dem Präsenzunterricht 
fernbleiben?

Die Kernaufgabe der Unterrichtserteilung ist auch in der aktuellen pandemischen 
Lage weiterhin in der Regel in persönlicher Präsenz zu erfüllen. Einen 

allumfassenden Gesundheitsschutz kann es in zahlreichen Tätigkeitsbereichen 
nicht geben. 

Kernpflicht der Diensterbringungspflicht ist die Verpflichtung eines jeden 
Beamten, dass er tatsächlich am Dienstort anwesend ist, es sei denn die 
Diensterbringung in Präsenz ist für ihn unzumutbar.

Der DH ist verpflichtet angemessene Arbeitsbedingungen zu schaffen, die eine 
Gefährdung der physischen oder psychischen Gesundheit möglichst vermeiden 
bzw. geringhalten, woraus die Pflicht folgt, geltende Arbeitsschutzregelungen zu 
beachten (VG Frankfurt, Beschl. v. 05. Mai 2020 – 9 L 1127/20.F –, juris) - es 
besteht jedoch kein Anspruch darauf, an der Schule eine „Nullrisiko-
Situation“ anzutreffen. Ein allumfassender Gesundheitsschutz während einer 
pandemischen Lage könne nicht sichergestellt werden (OVG SH, Beschl. v. 19. 
Januar 2021 – 12 B1/21).
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Präsenzpflicht für Lehrkräfte mit Vorerkrankungen

Es besteht die Pflicht des Dienstherrn die Risikoexposition zu verringern und 
die Dienstunfähigkeit zu verhindern.
 durch Übertragung von Aufgaben im Homeoffice
 Endgültige Verwendung in einem anderen Tätigkeitsbereich; auch unterwertig
 Ggfs. Versetzung in den vorzeitigen Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit
 Ggfs. Entlassung von Widerrufs- und Probebeamten.

Eine Freistellung vom Dienst kommt nicht in Betracht!

Kernpflicht der Diensterbringungspflicht ist auch hier die Verpflichtung 
eines jeden Beamten, dass er tatsächlich am Dienstort anwesend ist, es 
sei denn die Diensterbringung in Präsenz ist für ihn unzumutbar, aber

Können Lehrkräfte wegen einer Vorerkrankung dem Präsenzunterricht 
fernbleiben?
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VG Frankfurt, Beschl. v. 05. Mai 2020 – 9 L 1127/20.F, Rn. 55 
-, juris
• Lehrkräfte können nicht erwarten, keinen Gesundheitsgefahren 
ausgesetzt zu werden

• eine Lehrkraft ist über ihre Schüler in einer Vielzahl von Fällen 
infektiösen und bakteriellen Gesundheitsgefahren ausgesetzt

• In Bereichen der Daseinsvorsorge hätte ein umfassender Ausschluss 
vor Gesundheitsbeeinträchtigungen den Zusammenbruch der 
Versorgung der Bevölkerung zur Folge

• Die Aufgabe der Schule  beschränkt sich hierbei nicht ausschließlich auf 
die Vermittlung von Bildung. Lehrkräfte sind auch Betreuung für 
arbeitende Elternteile, die in ihren jeweiligen Berufen gebraucht werden 
und den Lebens-unterhalt der Familie sichern müssen. 

• Und sie dienen dem Schutz der Kinder, indem sie einen Blick auf das 
Kindeswohl in der häuslichen Isolation haben und eventuell 
bestehenden Gefährdungen begegnen können. 
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Fazit 

Dies haben die Gerichte im vorl. Rechtsschutz weitgehend anders entschieden, 
m.E. wird diese Rechtsauffassung im Hauptsacheverfahren nicht durchgehalten 

werden können, denn sowohl die Einsatzpflicht der Beamten als auch das 
Bildungsrecht und das Recht der Kinder auf Schutz vor Kindeswohlgefährdung 

übersteigt das Risiko der Lehrkräfte und erst Recht das der Schulkinder an 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Die Lehrerschaft konnte und kann kein 

Nullrisiko erwarten und daher waren Schulen offenzuhalten und sind 
offenzuhalten, denn die Präsenzpflicht kann nur in unzumutbaren Einzelfällen 

ausgesetzt werden, sodass der Schulbetrieb in Präsenz aufrecht erhalten werden 
muss.

Wertet man die weiteren Ausführungen des VG Frankfurt aus, stellt sich 
die weitere Frage, ob nicht gerade wegen der überragenden Bedeutung 
des Bildungs- und Betreuungsauftrags und des Auftrags des Staates, 
Kinder  zu schützen, die Schulen nicht viel schneller hätten geöffnet 
werden müssen. 
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Qualitative und inhaltliche Anforderungen an 
die Dienstleistung
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Qualitative Aspekte der Diensterbringungspflicht
Welche besonderen Leistungen können erwartet werden?

Bereitstellen 
von 

Lehrmaterial 
während des 

Distanz-
unterrichts/ 

Durchführung 
Distanzunter-

richt

"Dieses Foto" von Unbekannter Autor ist 
lizenziert gemäß CC BY

Besondere 
Unterstütz-
ungsange-

bote für SuS
durch 

Lehrkräfte

Selbstge-
steuertes 
Erlernen 

und 
Anwenden 

von 
digitalen 

Ressourcen 
durch die 
Lehrkräfte

Kontaktauf-
nahme zu 
SuS und 

deren Eltern 
während 
Distanz-
phasen

"Dieses Foto" von Unbekannter 
Autor ist lizenziert gemäß CC BY

"Dieses Foto" von Unbekannter 
Autor ist lizenziert gemäß CC BY-
NC-ND
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Qualitative Anforderungen der Leistungspflicht –
Lernmaterial bereitstellen und Distanzunterricht
Bestmögliche Erfüllung der ihm obliegenden Aufgaben
 Nichtstun od. Erledigung privater Angelegenheiten stellen eine 

Pflichtverletzung dar, d.h. „Corona-Ferien“ einiger Lehrkräfte sind eine 
Pflichtverletzung und entsprechend disziplinarisch zu ahnden –
Minimum Bereitstellen von geeignetem Material

 Nach 2 Abs. 3 DistanzLVO dient Distanzunterricht dem Erreichen der 
schulischen Bildungs- und Erziehungsziele durch Vertiefen, Üben und 
Wiederholen sowie altersgemäß der Erarbeitung neuer Themen und 
der weiteren Entwicklung von Kompetenzen der Schülerinnen und 
Schüler. Er ist inhaltlich und methodisch mit dem Präsenzunterricht 
verknüpft. Distanzunterricht ist dem Präsenzunterricht im Hinblick auf 
die Zahl der wöchentlichen Unterrichtsstunden der Schülerinnen und 
Schüler wie die Unterrichtsverpflichtung der Lehrkräfte gleichwertig. –
Stundenverkürzung nicht gerechtfertigt, Unterrichtsverpflichtung 
im übl. Umfange, pädag. Anforderungen wie im Präsenzunterricht

 Auch eine als subjektiv empfundene Überlastung rechtfertigt nicht, 
dass der Beamte eigenmächtig über die Grenzen seiner Leistung 
befinden kann 19
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Qualitative Anforderungen der Leistungspflicht –
Erlernen und Anwenden von digitalen Ressourcen
§ 42 Abs. 2 LBG enthält eine landesrechtliche Konkretisierung der 
Fortbildungsverpflichtung aus § 34 S. 1 BeamtStG
Der Beamte muss die „permanente Sicherung des Einhaltens aktueller 
und sich fortentwickelnder beruflicher Standards, die (auch) durch 
Fortbildungen vermittelt werden“ gewährleisten (Schrapper/Günther, §
42 LBG)
„Die Fortbildungspflicht der Beamten steht in unauflöslicher Beziehung 
zu ihrer Leistungsfähigkeit, insbesondere ihrer Fähigkeit zu flexibler 
Reaktion auf neue Aufgabenstellungen und Einführung neuer rationeller 
Arbeitstechniken und optimaler Verfahren“ (Gunkel/Hoffmann, BR)

Daraus folgt insbesondere in der Pandemiesituation die Pflicht an 
Fortbildungen teilzunehmen, diese nachzubereiten, das Erlernte zu sichern, 

sich selbst um Fortbildungen zu bemühen oder sich gar selbst mittels 
Tutorials etc. im Internet fortzubilden; ein Abwarten bis der Dienstherr aktiv 
wird, wird der Einsatzpflicht nicht gerecht und kann eine Pflichtverletzung 

darstellen oder sich auf dienstliche Beurteilungen auswirken.
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Qualitative Anforderungen der Leistungspflicht –
Besondere Unterstützung und Kontaktaufnahme
 Art. 8 Abs. 1 LV: Jedes Kind hat Anspruch auf Erziehung und Bildung. 
 § 8 Abs. 2 ADO: Lehrer sollen im Unterricht auf die jeweiligen 

Lernvoraussetzungen und insbesondere Lernschwierigkeiten, die 
besonderen Fähigkeiten, Neigungen und Interessen sowie auf die 
persönliche Lebenssituation der Schüler Rücksicht nehmen…

 § 9 Abs. 1 ADO: Zu den pädagogischen Aufgaben der Lehrer gehören 
auch die Information und die Beratung der und Schüler sowie ihrer 
Eltern (§ 123 Absatz 1 SchulG)

Aus den gesetzlichen Konkretisierungen folgt die Verpflichtung der 
Lehrkräfte, insbesondere SuS mit Lernschwierigkeiten in den Fokus zu 

nehmen. Daraus kann nur gefolgert werden, dass  gerade in der Pandemie 
hier ein besonderer Einsatz erforderlich war und noch ist. Gleiches gilt für 

die Information und Beratung der Eltern.
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Beaufsichtigung, 
Durchführung und Anleitung 
von Hygienemaßnahmen?

"Dieses Foto" von Unbekannter Autor ist lizenziert gemäß CC BY-NC

Es stellen sich 
zwei Fragen:
1. Ist Lehrkräften 

dies im 
Hinblick auf 
den 
Gesundheitssc
hutz 
zuzumuten?

2. Ist die 
Durchführung 
der 
Maßnahmen 
eine 
amtsangemes
sene 
Tätigkeit?
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Mehrarbeit
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Pflicht zu Mehrarbeit? 
Doppelschicht – Samstagsunterricht - Unterricht in den Ferien?

§ 61 Abs. 1 S. 1 
LBG Der 
Beamte ist 
verpflichtet, 
ohne 
Entschädigung 
über die 
regelmäßige 
Arbeitszeit 
hinaus Dienst 
zu tun, wenn 
zwingende 
dienstliche 
Verhältnisse es 
erfordern. 

"Dieses Foto" von Unbekannter Autor ist lizenziert gemäß CC BY-SA-NC
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Voraussetzungen Mehrarbeit

1. Liegt überhaupt angeordnete Mehrarbeit vor oder wurden 
nur zeitintensivere Tätigkeiten zugewiesen?

 Extra-Unterrichtseinheiten wären Mehrarbeit, da sie über das zeitliche 
Stundenmaß hinausgehen, denn diese sind konkrete, zeitlich abgegrenzte 
Tätigkeiten 

 Problem 1: Wochenarbeitszeit/Pflichtstundenerhöhung
 § 60 Abs. 2 LBG iVm § 2 Abs. 5 AZVO – im Mittel nicht mehr als 48 

Stunden wöchentlich, für Lehrkräfte Pflichtstunden, s. § 13 Abs. 2 ADO
 Problem 2: tägliche Arbeitszeit/Pflichtstundenerhöhung
 im Mittel nicht mehr als 10 Stunden § 2 Abs. 5 AZVO

 Problem 3: Samstagsarbeit
 n. § 3 Abs. 1 u. 2 AZVO grds. nicht, aber ausnahmsweise möglich, wenn 

die dienstlichen Verhältnisse es erfordern
 Problem 4: Ferien/Urlaub 
 Lehrer haben 30 Tage Urlaub, den sie in den Ferien nehmen müssen § 20 

Abs. 4 FrUrlVO; die übrigen Ferientage dienen der Fortbildung, Vor- und 
Nachbereitung – siehe § 14 Abs. 2 ADO – Unterricht nicht genannt, aber 
auch nicht ausgeschlossen

Doppelschicht – Samstagsunterricht - Unterricht in den Ferien?
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Voraussetzungen Mehrarbeit

2. Vorliegen von zwingenden dienstlichen Erfordernissen
Es muss immer eine Ausnahmesituation im Verhältnis zu den sonst 

üblichen dienstlichen Verhältnissen vorliegen (BVerwG, Urteil vom 
20.07.2017 - 2 C 31.16 -, juris)
Dies ist bei Vorliegen einer Pandemie offensichtlich gegeben

3. Individuellen Ermessensentscheidung, ob überhaupt, und falls ja, 
von wem Mehrarbeit zu leisten ist
Ist überhaupt Mehrarbeit nötig oder kann anderes Personal die Aufgaben 

übernehmen? 
dies ist durch die Dienstvorgesetzten zu klären, d.h. steht anderes gleich 

qualifiziertes Personal zur Verfügung (Lehramtsstudierende, Teilerfüller, 
Ruhestandslehrkräfte, sonstiges Personal)

Welcher Beamte hat diese Mehrarbeit zu leisten? - Einzelfall

Doppelschicht – Samstagsunterricht - Unterricht in den Ferien?

Anhebung von Pflichtstunden u. Mehrarbeit können ohne Weiteres angeordnet 
werden, d.h. Doppelschichten sind ebenso zulässig wie Samstagsarbeit und 
Unterricht in den Ferien, müssen aber grds. binnen Jahresfrist ausgeglichen 

werden oder vergütet werden
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Gesunderhaltungspflicht
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Gesunderhaltungspflicht
Der Beamte hat die Pflicht zur Gesunderhaltung!

Müssen 
Lehrerinnen 
und Lehrer  

Masken     
tragen?

"Dieses Foto" von Unbekannter Autor ist 
lizenziert gemäß CC BY-NC

"Dieses Foto" von Unbekannter Autor ist 
lizenziert gemäß CC BY-SA-NC

Dieses Foto" von Unbekannter Autor ist 
lizenziert gemäß CC BY

Müssen 
Lehrerinnen 
und Lehrer  

sich 
regelmäßig 

testen

Wäre eine 
Impfpflicht 

für 
Lehrerinnen 
und Lehrer 

rechtmäßig?

Gelten 
besondere 

Reiseverbot
e für 

Lehrerinnen 
und Lehrer 

?

"Dieses Foto" von Unbekannter Autor 
ist lizenziert gemäß CC BY-ND
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Gesunderhaltungspflicht
Maskenpflicht
 Eingriff zumindest in die 

Handlungsfreiheit, ggfs. auch in die 
körperl. Unversehrtheit (s. OVG 
Lüneburg, Beschl. v. 9.9.21, Az. 13 
MN 384/21), aber zugleich 
Gesunderhaltungspflicht sowie 
Dienstleistungspflicht der Beamten, 
die durch Gesetze sowie allg. RL 
oder Einzelweisung konkretisiert 
werden kann. 

 Soweit Masken dem Eigenschutz 
dienen, ist dies ein Aspekt der 
Gesunderhaltungspflicht = FFP2

 Fremdschutz ist nur mb
Eigenschutz, aber Masken dienen 
dem Schutz der anvertrauten 
Kinder und deshalb ist die 
Tragepflicht rechtmäßig!

Testpflicht
 Auch hier stellt sich die Frage, ob 

hierdurch lediglich ein Eingriff in die 
Handlungsfreiheit vorliegt oder gar ein 
Eingriff in die körperl. Unversehrtheit 
(so zumindest Herr Heil für AN, für 
SuS erwägt das OVG NRW, Beschl. v. 
22.4.2021, Az. 13 B 559/21.NE dies 
zumindest)

 Tests verhindern keine eigene 
Ansteckung, aber dienen der 
Aufdeckung von Infektionen und 
verhindern die Weiterverbreitung an 
Kolleginnen und Kollegen sowie SuS

 Da gerade Lehrkräfte die Infektionen 
hereintragen, ist dieses Mittel 
geeignet.

 Zudem können weitere Quarantänen 
verhindern, was wiederum der 
Aufrechterhaltung des Lehrbetriebs 
dient. 29
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Gesunderhaltungspflicht 

 Eingriff in die körperlichen Unversehrtheit n. Art. 2 Abs. 2 GG, daher 
wäre diese nur aufgrund eines Gesetzes, nicht aufgrund Weisung 
möglich.
Wenn v. Beamten im Einzelfall sogar ein operativer Eingriff verlangt 
werden kann, spricht dies auch dafür, dass eine Impfpflicht von der 
Gesunderhaltungspflicht gedeckt sein könnte.
Dass die Impfung schwere Verläufe verhindern kann, dürfte geklärt sein, 
sodass eine Impfpflicht geeignet ist, die Gesunderhaltung der Lehrkräfte 
zu fördern, problematisch ist jedoch, ob die Impfung auch dem Ziel der 
Herdenimmunität dient (nach WHO wohl nicht).
Allerdings ist das Erkrankungsrisiko bis zu 50 Jahren ohnehin recht 
gering und die Nebenwirkungen sind noch nicht abschließend geklärt, 
sodass eine abschließende Nutzen-Risiko-Abwägung derzeit nicht 
möglich ist, sodass m.E. die Unsicherheit eher zu Lasten einer allg. 
Impfflicht ausfällt.

Wäre eine Impflicht rechtmäßig?

Eine allgemeine Impfpflicht nach derzeitigen Stand wohl eher nicht 
verfassungsgemäß

30
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Gesunderhaltungspflicht 

Die Impfpflicht schützt aber nicht nur das Leben und die körperliche Unversehrtheit der 
LuL, sondern gerade auch aller kontraindizierten Personen, insbesondere die SuS, also 
Güter verfassungsrechtlichen Rangs (Art. GG Artikel 2 GG Artikel 2 Absatz II 1 GG). 

Daher kann trotz nicht abschließender Risikoabwägung kollidierendes Verfassungsrecht 
als Rechtfertigung für den Eingriff herangezogen werden.

Da LuL auch eine besondere Schutzpflicht für die ihnen anvertrauten Kinder haben, ist 
auch dies ein Argument pro Impfpflicht, ebenso wie der Umstand, dass eine höheren 
Gefahrtragungspflicht besteht. Dies allerdings nur dann, wenn die Impfung vor Ansteckung 
zuverlässig schützt. 

 LuL sind für die Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts von bes. Bedeutung, also 
besonders systemrelevant (siehe VG Frankfurt, Beschl. v. 05. Mai 2020 – 9 L 1127/20.F, 
Rn. 55 -, juris), denn es geht um Daseinsvorsorge, Gewährleistung des Bildungsauftrags 
und Schutz des Kindeswohls.

Weiterhin können gerade bei Erwachsenen Langzeitfolgen auftreten (long covid), die zu 
einer dauerhaften Dienstunfähigkeit führen können, sodass aus Gründen der 
Funktionsfähigkeit des Staates eine Impfpflicht begründet werden kann. Allerdings bedürfte 
es hierfür mehr als einzelne Ausfälle. Gleiches gilt für erkrankte Beamte.

Wäre eine Impflicht für Lehrerinnen und Lehrern rechtmäßig?

M.E. rechtfertigt sich insbesondere aus der besonderen Pflicht zum 
Präsenzunterricht sowie der Fürsorgepflicht eine Impfpflicht
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Gesunderhaltungspflicht

1. Erhöhte Ansteckungsgefahr
Handlungsfreiheit vs. Funktionsfähigkeit
„Durch die Einreise in die Niederlande setzte er sich zudem dem Risiko einer Infektion 

mit dem Corona-Virus aus.“ (VG Bayreuth, Beschl. vom 25.3.2021, B 5 S 21.157, juris)
Ist eine derart abstrakte Gefährdung ausreichend, um ein Reiseverbot durchzusetzen 

bzw. einen Verstoß gegen die Gesunderhaltungspflicht anzunehmen?
Reise außerhalb des Dienstes
Ansteckungsrisiko sehr gering/ der Beweis der Ansteckung sehr schwierig
Daher sind Reiseverbote nicht rm und ein Verstoß gegen die Gesunderhaltungspflicht 

liegt nicht vor (a.A. Kathke, RiA 2020, 95,99)
2. Ausfall aufgrund von Quarantäne außerhalb Ferienzeiten
 LuL hat grds. Präsenzpflicht
Ob ein Verstoß gegen Anwesenheitspflicht vorliegt, ist streitig, m.E. aber abzulehnen, 

denn in anderen Fallkonstellationen (Extremsport, Alkohol) wird dies auch anders 
bewertet

Probleme bei Reisen in Risikogebiete

Reiseverbote sind nicht gerechtfertigt. Wer sehenden Auges in Kauf nimmt, die 
Präsenzpflicht nicht einhalten zu können, begeht einen Verstoß gegen die 

Wohlverhaltenspflicht aus § 34 S. 3 BeamtStG
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Fragen?
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